
Landesarbeitsgemeinschaft                                  
Hauswirtschaft 
Niedersachsen e.V. 
 

Geschäftsstelle: c/o Hochschule Osnabrück, Am Krümpel 31, 49090 Osnabrück 
Tel.: 0541 969 5217, E-Mail: info@lag-hw-nds.de 

Bankverbindung LAG-HW-Nds.: Hannoversche-Volksbank eG 
IBAN: DE68251900010703800300, BIC: VOHADE2H 
Steuernummer: 66/270/14150 Finanzamt Osnabrück-Stadt 

1 
 

 

 
PRESSEMITTEILUNG  

 

Gestiegene Bedeutung der professionellen Hauswirtschaft  
 

Osnabrück, 11.12.2018 
 
Hauswirtschaft ist im Zusammenhang mit Pflegeleistungen notwendig und 
hauswirtschaftliche Fachkräfte sind in Niedersachsen jetzt zugelassen als 
Heimleitungen. Das nahmen die Teilnehmenden der diesjährigen Mitgliederver-
sammlung der Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Niedersachsen in 
Verden/Aller erfreut zur Kenntnis. 
 
Niedersachsenspezifisch wird in der Verordnung vom 28.10.2018 die „personelle An-
forderung für unterstützende Einrichtungen nach dem Nds. Gesetz über unterstüt-
zende Wohnformen“ geregelt (siehe: Nds. GVBl. Nr. 14/2018 vom 1.11.2018). Damit 
können erstmals auch hauswirtschaftliche Fachkräfte mit einer mindestens 460 Stun-
den umfassenden Zusatzqualifikation als Heimleitungen für ältere oder pflegebedürf-
tige Menschen tätig werden, was die LAG HW Nds. in einer Stellungnahme gefordert 
hatte. Nicht aufgenommen wurde jedoch die ebenfalls von der LAG HW Nds. gefor-
derte Fachkraftquote für stationäre Einrichtungen und ambulante Dienste auch im Be-
reich Hauswirtschaft.  
In der sogenannten „Frankfurter Erklärung“, die vom Deutschen Hauswirtschaftsrat 
und von der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft unterzeichnet wurde, haben 
Experten aus Pflege, sozialer Arbeit und Wohnversorgung anlässlich einer Fachta-
gung auf Probleme in der häuslichen Pflege hingewiesen. Die für Hessen formulierte 
Erklärung findet damit bundesweit Anwendung. Gefordert wird, dass Pflegekassen be-
darfsgerechte Pflege, Versorgung und Betreuung zuhause gewährleisten und Anbieter 
entsprechender Dienstleistungen auf ihre Fachlichkeit und Zuverlässigkeit überprüfen. 
Die Kooperation von Pflege- und Hauswirtschaftsdiensten muss entsprechend gere-
gelt und bezüglich der Abrechnungsmodalitäten transparent sein, um Missstände für 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen zu vermeiden (siehe: klie@agp-freiburg.de). 
 
Die LAG HW Nds. setzt sich als Vertretung der niedersächsischen Verbände für Haus-
wirtschaft für die professionelle Hauswirtschaft ein (s. beigefügter Flyer).  
 
 
V.i.S.d.P. und Rückfragen an: Prof. Dr. Elisabeth Leicht-Eckardt, Geschäftsstelle LAG HW Nds.  


